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Grundlage:

Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen 
und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei 
Brauchtumsveranstaltungen

 - abgedruckt im Verkehrsblatt 2000 Seite 680

Bundeseinheitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im
Rahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge durch
einen amtlich anerkannten Sachverständigen sicherzustellen und
den Betreibern und Benutzern dieser Fahrzeuge Hinweise für den
sicheren Betrieb zu geben.

DEKRA kontaktieren, falls Rückfragen zur bezüglich Umzugswagen



TOP 1: Allgemein

Teilnehmende Vereine, Firmen, Gruppen oder andere Institutionen 
haften für ihre Schäden selbst.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!

Jedes Umzugsbild ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich und muss
durch geeignete Maßnahmen so gesichert sein, dass Dritte nicht zu Schaden 
kommen können!

Die auf dem Anmeldeformular genannte Person ist unser Ansprechpartner!



Vollsperrung

Ab 13:00 bis 18:00 Uhr



TOP 2: Zulassungsvoraussetzungen:

- für jedes Fahrzeug muss eine Betriebserlaubnis erteilt sein 
- Bremsen, ordnungsgemäße Bereifung, Lichtanlage
- wesentliche Veränderungen ( Lenkung, Zugeinrichtung, Bremsen)
   an Fahrzeugen auf denen Personen befördert werden, müssen 
   von einem Sachverständigen begutachtet werden!

 DEKRA kontaktieren, falls Rückfragen bezüglich Umzugswagen



Regelung über Benutzung
roter Kennzeichen

Ein rotes Kennzeichen kann nicht für Karnevalsumzüge 
verwendet werden!

(Ausnahmegenehmigung ist erforderlich)



TOP 3: Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung:

- Rutschfester Boden, sichere Stehfläche, Haltevorrichtungen, 
  Geländer bzw. Brüstungen

- Brüstungshöhe mindestens:
    – stehende Personen 1 Meter
    – sitzende Personen oder Kinder 80 cm



- Sitzbänke, Tische und sonstige Einbauten, müssen fest mit Fahrzeug 
verbunden sein und den üblichen auftretenden Belastungen 
standhalten.

 -   Bei Kindern muss mindestens eine geeignete erwachsene
     Person als Aufsicht vorhanden sein

 -  Ausstieg sollte hinten angebracht sein – auf keinen Fall     
zwischen Zugmaschine und Hänger 

 -  Mindestalter für Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre



Zwingend einzuhalten…

- Festwagen (Anhänger) sind immer seitlich zu verkleiden

- Festwagen sind grundsätzlich immer beidseitig durch Ordner (pro Rad einer) zu begleiten

- Ordner haben dafür zu sorgen, dass keine Zuschauer in Gefahrenbereiche
     gelangen

-   Ordner/ Sicherheitsposten haben Warnwesten zu tragen!



Dem Festzug ist ein „Räumer“ vorne 
anzustellen. Der Abstand zwischen 
Räumer und Zugspitze darf 25 Meter 
nicht überschreiten.



• Seitenverkleidungen und Räderverkleidungen



Sollte sich ein Umzugsbild aufgrund von gesundheitlichen 
(Verletzungen) oder technischen Problemen (Reifenpanne) nicht sofort 
weiterbewegen können, so gilt das Prinzip:

„ganz rechts ran und unbedingt die nächsten nachfolgenden 
Startnummern bis zur eigenen Problembeseitigung vorbeilassen!“



TOP 4: Fahrzeugführer/ Einsatzfahrzeuge:

 -  Mindestalter beträgt 18 Jahre
 
- Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

- die Fahrzeugführer haben sich unmittelbar im oder am Fahrzeug aufzuhalten

- Für sie gilt die StVO

- Uneingeschränkt auch für die Fahrtüchtigkeit

- Den Einsatzfahrzeugen von(m) Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und
     SCC ist die Durchfahrt ungehindert zu ermöglichen

  Deren Anweisungen sind unbedingt folge zu leisten!



TOP 5: Ablauf und Strecke
- Stellzeit ab 11:45 Uhr

- Timeslots  nähere Infos erhaltet ihr per Nachricht!

- bis spätestens 13:00 Uhr müssen alle Fahrzeuge, Hänger und Wagen der Umzugsbilder 
   eingetroffen sein
       
 - 14:00 Uhr beginnt der Festumzug

 -  Dauer: ca. 120 min

 -  Vorstellung und Abschluss auf Markt

 -  es findet in diesem Jahr keine Veranstaltung im Lindenhof statt

 -  Ende: ca. 18:00 Uhr 







- NUR karnevalistische Wurfmaterialien (z.B. Konfetti, Bonbons, Luftschlangen oder Blumen) 
   verwenden!

 - geschreddertes Papier ist VERBOTEN!!!  Verstöße werden gezielt geahndet!

 - Wurfmaterial ist seitlich aus dem Umzugswagen so heraus zuwerfen, das sich kein Grund 
   für Zuschauer (Kinder) bietet, die Fahrbahn der Umzugsstrecke zu betreten !!!!!

Achtet auf euren Müll! Bitte entsorgt diesen nicht auf dem Markt oder der Wegstrecke.
Nehmt den Müll mit und entsorgt ihn dementsprechend!

 - das verwenden von pyrotechnischen Erzeugnissen ist untersagt!

 - sollten sich Umzugsbilder aufgrund von Pannen nicht weiter bewegen können, möglichst an 
   Rand stellen oder unter Einweisung die Strecke verlassen

- Feuerlöscher sind dringend mitzuführen



Konfettizone

• Oschatzer Straße & Hauptstraße
sind Konfettizone

• Andere Straße bitte von Konfetti
freihalten

Defekte Kehrmaschine
Habt Verständniss



Top 6: 
Musikanlagen

• Musikanlagen auf Umzugswagen dürfen 1½  Stunden vor Beginn 
und bis Ende des Umzugs in Betrieb sein!

• Musikanlagen werden am Ende des Umzugs kurz vorm Markt 
ausgeschaltet

• Die Lautstärke ist in einem für die Anwohner und Zuschauer 
erträglichen Maß zu halten!

• Aufforderungen der Umzugsleitung und eingesetzter Ordner, die 
Lautstärke zu senken, ist unmittelbar Folge zu leisten!



Gibt es noch

Fragen?  
Anmerkungen? 
Hinweise?



Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und 
wünschen uns einen schönen und unfallfreien 
Faschingsumzug!  

STREHLAER CARNEVALS Club e.V.

HELLA – HELLO - HELLAU

„ Ganz Strinks – verliebt in die Heimat“
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